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Kantonale Vollzugsverordnung zum Schweizerischen Obligationenrecht und zu 
den dazugehörenden Ergänzungs- und Ausführungserlassen 1 

(Änderung vom 12. März 2008) 

Der Kantonsrat des Kantons Schwyz, 

gestützt auf § 40 Buchstaben e und h der Kantonsverfassung,2 nach Einsicht in 
Bericht und Vorlage des Regierungsrates, 

beschliesst; 

I. 

Die Kantonale Vollzugsverordnung zum Schweizerischen Obligationenrecht und 
zu den dazugehörenden Ergänzungs- und Ausführungserlassen vom 25. Oktober 
19743 wird wie folgt geändert: 

V. Reisenden- und Marktgewerbe 

§ 22a Zuständige Behörde 

Die vom Regierungsrat bezeichnete Amtsstelle 
a) ist die zuständige kantonale Behörde nach dem Bundesgesetz über das 

Gewerbe der Reisenden vom 23. März 2001;4 
b) vollzieht die für das Reisenden- und Schaustellergewerbe sowie für Zirkusse 

geltenden Vorschriften der Bundesgesetzgebung, soweit diese nicht den 
Bund als zuständig erklärt. 

§ 22b Marktaufsicht 

1 Der Gemeinderat beaufsichtigt das Marktgewerbe. Die Polizeiorgane vollziehen 
die Aufsicht. 
2 Er bewilligt die Ansetzung von Jahr-, Monats- und Wochenmärkten und legt 
unter Vorbehalt der Zustimmung der Strassenträger und Grundeigentümer das 
Marktgelände fest. 
3 Er erlässt nach Massgabe des Bundesgesetzes über den Binnenmarkt vom 
6. Oktober 19955 ein Marktreglement, das der Genehmigung des Regierungsra-
tes bedarf. Darin regelt er namentlich: 
a) die Marktorganisation;  
b) die Standplatzbenutzung; 
c) die Betriebszeiten; 
d) die Benutzungsgebühren; 
e) die Verwaltungsmassnahmen. 
 



 

2  

 
VI. 

Bisheriger Abschnittstitel V. wird zu VI. 

II.  

Aufhebung bisherigen Rechts 

Das Gesetz über das Handelsgewerbe vom 8. Februar 19796 wird aufgehoben. 

III. 

1 Dieser Beschluss wird dem fakultativen Referendum gemäss § 31 Abs. 1 der 
Kantonsverfassung unterstellt. 
2 Er wird im Amtsblatt veröffentlicht und nach Inkrafttreten in die Gesetzsamm-
lung aufgenommen. 
 
 Im Namen des Kantonsrates 
 Der Präsident: Dr. Patrick Schönbächler 
 Die Protokollführerin: Margrit Gschwend 
 
1 SRSZ 217.110. 
2 SRSZ 100.000. 
3 GS 16-549. 
4 SR 943.1. 
5 SR 943.02. 
6 GS 17-203; SRSZ 330.100. 


